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Aktuelle Beschränkungen auf dem ukrainischen
Devisenmarkt

Am 5. März 2016 ist die Verordnung der Nationalbank der Ukraine (NBU) Nr. 140
vom 3. März 2016 über die Regelung auf dem ukrainischen Finanz- und
Devisenmarkt in Kraft getreten, die einige Beschränkungen auf dem ukrainischen
Devisenmarkt verlängert. Gleichzeitig führt die Verordnung bestimmte Anderungen
in einige Beschränkungsmaßnahmen ein, und zwar zur Stabilisierung des
ukrainischen Devisenmarktes. Die Verordnung wird bis zum 9. Juni 2016 gelten.

Die Nationalbank hat verordnet, den Umfang der Ausgabe von Bargeld durch Banken
über Kassen oder Bankautomaten im Verlauf von einem Geschäftstag für einen
Kunden auf bis zu UAH 500.000,- (ca. EUR 16.670,-) zu erhöhen. Nicht betroffen
von dieser Einschränkung bleiben Arbeitslöhne, Reisekosten sowie andere Zahlungen
von Sozialleistungen und Auszahlungen von garantierten Beträgen von
Entschädigungen an Einleger auf die Rechnung des Einlagensicherungsfonds.

Den Banken ist es weiterhin untersagt, Fremdwährungen an Kunden (mit der
Ausnahme von natürlichen Personen) zu verkaufen, die über Einlagen in einer
Fremdwährung in dieser oder einer anderen Bank auf Geschäfts- und auf
Depositkonten verfügen. Dabei bezieht sich dieses Verbot nicht auf Fälle, wenn der
Gesamtbetrag der Mittel auf einem Fremdwährungskonto unter USD 25.000,- liegt.
Dabei werden Mittel auf den Bankkonten der Kunden nicht berücksichtigt, deren
Vermögensrechte verpfändet sind. Dies betrifft auch Geldmittel bei Banken, für
welche eine vorübergehende Verwaltung eingeführt wurde oder gegen welche ein
Auflösungsverfahren eingeleitet wurde, oder Geldmittel auf Konten von Kunden, die
mit Arrest belegt worden sind, und auch Geldmittel, die auf Depositkonten bis zum
einschließlich 3. März 2015 eingelegt waren.

Es bleibt bei der Verpflichtung zum zwingenden Verkauf von 75% aller
Deviseneinnahmen aus dem Ausland für juristische Personen, Einzelunternehmer
und ausländische Vertretungen (außer offiziellen Vertretungen). Dabei unterliegen
die folgenden Einnahmen in ausländischer Währung nicht dem obligatorischen
Verkauf:

• Einnahmen auf Kredite, die einem Nichtresidenten-Schuldner im Wege der
Zahlung durch den ausländischen Gläubiger von Mitteln auf Verpflichtungen
dieses Residenten gegenüber einem Nichtresidenten-Exporteur aufgrund eines
außenwirtschaftlichen Vertrages ohne die Verrechnung von Kreditmitteln auf das
Konto eines Residenten in einer Bank unter der Voraussetzung zufließen, dass ein
solcher Kredit mit der Beteiligung einer ausländischen Export-Kredit Agentur
gewährt wird;

• Einnahmen in der Gestalt einer Garantiezahlung für die Beteiligung eines
Nichtresidenten in Versteigerungen zur Privatisierung von staatlichem Vermögen
auf die Rechnung eines Veranstalters von solchen Versteigerungen, und auch im
Wege einer finanziellen Absicherung eines Angebots einer Versteigerung für die
Beteiligung eines Nichtresidenten in Versteigerungen bei der Durchführung von
staatlichen Aufträgen;

• Einnahmen in der Gestalt der Wohltätigkeitshilfe zugunsten deren Empfänger.
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Nach wie vor ist es Nichtresidenten verboten, die Begleichung von Krediten,
Darlehen (darunter der finanziellen Hilfe) in ausländischer Währung auf Verträge mit
Nichtresidenten vor der Fälligkeit vorzunehmen. Die aufgeführte Beschränkung
erstreckt sich sowohl auf das Kapital des Kredits (Darlehens), als auch auf die
Auszahlung von Zinsen auf solche Verträge. Die Nationalbank der Ukraine führt
keine Registrierung von Anderungen in Verträgen durch, die die Verkürzung der
Fristen der Erfüllung von Verpflichtungen von Residenten-Gläubigern auf solche
Verträge oder deren Erfüllung vor der Fälligkeit betreffen.

Die Forderungen der Nationalbank der Ukraine bezüglich der Durchführung einer
Registrierung von Anderungen in Verträgen über die Heranziehung durch einen
Residenten eines Kredits oder eines Darlehens in ausländischer Währung von einem
Nichtresidenten beziehen sich nicht auf die Fälle einer vorzeitigen Erfüllung von
Krediten (Darlehen):

• durch Mittel, die von einem Residenten-Schuldner aufgrund eines anderen
Kreditvertrag (Darlehensvertrag) mit einem Nichtresidenten erlangt werden,
wenn der neue Vertrag eine spätere Frist der Erfüllung der Verpflichtungen des
Schuldners zur Rückzahlung dieser Mittel im Vergleich mit den Bedingungen des
vorherigen Kreditvertrages (Darlehensvertrages) vorsieht und wenn diese Mittel
von dem Schuldner nicht für irgendwelche andere Zwecke genutzt werden, außer
einer vorfristigen Erfüllung von eigenen Verpflichtungen auf einen vorläufigen
Vertrag und dem Fremdwährungskauf für Hrywnia zu den aufgeführten Zwecken;

• zugunsten von internationalen Finanzorganisationen, deren Mitglied die Ukraine
ist, oder von internationalen Finanzorganisationen, aufgrund von Verträgen mit
denen sich die Ukraine verpflichtet hat, ein rechtliches Regime zu gewährleisten,
das anderen internationalen Finanzorganisationen gewährt wird;

• in der Summe von Mitteln, die dem Teil eines solchen Kredits oder Darlehens
entspricht, das mit der Beteiligung einer ausländischen Export-Kredit-Agentur zur
Verfügung gestellt wird.

Die Nationalbank hat auch die Geltung von Verboten verlängert, und zwar
insbesondere für:

• einen Fremdwährungsverkauf zwecks der Dividendenausschüttung an
ausländische Investoren;

• Fremdwährungsverkauf zwecks der Rückzahlung von Geldmitteln ins Ausland, die
von ausländischen Investoren durch den Verkauf der Gesellschaftsrechte
juristischer Personen (außer Aktien), die Herabsetzung des Stamm- bzw.
Grundkapitals oder durch den Austritt ausländischer Investoren aus einer
Gesellschaft erwirtschaftet wurden;

• Fremdwährungsverkauf zwecks der Rückzahlung von Geldmitteln, die von
ausländischen Investoren durch den Verkauf von Wertpapieren ukrainischer
Emittenten (außer dem Verkauf von Schuldverschreibungen an der Börse)
erwirtschaftet wurden;

• Überweisungen in einer Fremdwährung ins Ausland ohne Unterlagen zum
Nachweis zu einem Gegenwert von über UAH 15.000,- (ca. EUR 500, ) im Verlauf
von einem Geschäftstag. Dies gilt nicht für die Überweisungen von Beträgen
durch Ausländer, die diese als Lohn bezogen haben;

• Fremdwährungsverkauf an natürliche Personen im Verlauf von einem
Geschäftstag zu einem Gegenwert von über UAH 6.000,- (ca. EUR 200,-).

Die Bargeldausgabe innerhalb der Ukraine über Online-Überweisungen ist
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ausschließlich in der ukrainischen Nationalwährung zulässig.

Die Verordnung Nr. 140 verbietet ebenfalls Banken, auf die Anweisung von
Residenten den Kauf von Fremdwährung für Operationen des Imports einer
Produktion durchzuführen, deren zollrechtliche Abwicklung bis zum 1. Januar 2015
durchgeführt worden war, wenn es zu einem Austausch eines Schuldners und / oder
eines Gläubigers in der Verpflichtung gekommen ist. Solche Verpflichtungen werden
von Residenten auf die Rechnung ihrer eigenen Mittel in der Fremdwährung
durchgeführt werden. Gemäß der Verordnung Nr. 140 sind der Kauf und die
Überweisung von Fremdwährung ins Ausland verboten, außer von Operationen von
juristischen Personen, die auf der Grundlage einer individuellen Lizenz der
Nationalbank der Ukraine durchgeführt werden, unter der Voraussetzung, dass die
allgemeine Summe der Operationen in den Grenzen einer einzigen individuellen
Lizenz im Verlauf von einem Kalendermonat nicht USD 50.000,- überschreitet.

Außerdem sehen die Bestimmungen der Verordnung Nr. 140 vor, dass die
Verrechnungen bei den Operationen von Export und Import von Waren, die in den
Artikeln 1 und 2 des Gesetzes der Ukraine "Über das Regime der Durchführung von
Verrechnungen in ausländischer Währung" vorgesehen sind, auch im weiteren
innerhalb einer 90-tägigen Frist zu realisieren sind.

Der Diskontsatz der Nationalbank der Ukraine bleibt auf dem Niveau von 22% p.a.
bestehen.
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